
Bürgermezt mitglied 

Begründun g 9-7*  

  

zum Bebauungsplan Nr. 6 für  duo  Gc3biet .. ockuill  II  

Der Lebauungsplan  Hr.  6 für das Gebiet Bockum  II  wurde gemäß § 2 des Bundes-
baugesetzeo vom 23. Juni 1960 (BM-11. I. S. 341) aufgestellt. 

Art der baulichen Nutzung nach der Bnunutzungsverordnung (vorwiegend singe-
schnesige, freistehende Uinfamilienhäuser als einheitliche linugruppe, einige 
2-geochoseige Vn:ohnhauser als Ergi,J,nzunn: bestehender 19nuten). 

Naß der hmlichen Nutzung nach § 17 (1) der Baunutzungsverordnung. 
Bebauung 1- bzw. 2-geschossig. 

A. Erläuterane und rlanun - 

In Anlehnung an den Leitplen ,Jer Stadt Bockum-Hövel warde im Bebauungsplen 
Nr. 6 für das Gebiet Bockum  II  ein  vox.,  legend reines fohngebiet für die )-n?._ 
bauung mit eingeschossigen, freistehenden Einfamilienhäusern städtebaulich 
festgelegt. Die ßaugrunpe bildet den uestlichen Absohluß der Bebauung von 
Bockum und den Ubergang in das hier reizvolle Landschaftsbild. 
Um eine großzün'ige stadtebauliche Virkung zu erzielen, sollen die Bungalows 
eine einheitliche Dachneigung und gegenseitig angeglichene Fassadenausbildung 
erhalten. 
In dem Gebiet vop "Bockum  II"  liegt das Grundeteck für eine 3rweiterang der 
bestehenden Volksschule sowie die bauliche 1;rgänzung der bestehenden Beuten 
einschl. einer gewerblich ,enutzten Fläche. 

smanahwen  
Die Bebauung der in sich geschlossene r Unfamilienhausgruppen ist eingeschos 
mit einen ?fannendach mit 20 - 250  Dachneigung vorgese ,en. 
Die Yas3adengestaltung der einzelnen in den Stichstrnsen und der er-
schlieeenden 0ohnstrae zugeordneten Häuser muß einheitlich sein. 
Tils ist jebsils zu wühlen zwischen hellem Putz, weiß geschliimmter Nnuerwerk 
oder eellem (wei), weiß-urau, elhlich) Verblendmauerwerk fer 1 Hausgruese. 
Die entwnseerenn ist in Anlehnung en den Kanalisationsslan zu planen und 
durchzuführen. 

C. Schatzung der Kosten 

Die Stadt Bockum-Hövel ist tigerin des Straßenausbaues. 
Der Ausbau erfolgt mit der fortschreitenden Bebauung. 

Aufgestellt und beschlossen durch den Rat 
der Stadt Bockum-Hövel in der Sitzung 
am 12. Juli 1963 

Boelcum-}lövel , den 	, August 1963 
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